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Artikel 11)

Änderung des Hessischen 
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes

Das Hessische Brand- und Katastro-
phenschutzgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Januar 2014
(GVBl. S. 26), geändert durch Gesetz vom
3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), wird wie folgt
geändert:

1. In § 3 Abs. 1 Nr. 1 werden die Wörter
„Landkreisen und der jeweils unmit-
telbar zuständigen Aufsichtsbehörde“
durch das Wort „Aufsichtsbehörden“
ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 2 wird eingefügt:

„(2) Die Brandschutzdienststel-
len der Landkreise nehmen die
Aufgaben des Vorbeugenden und
im Rahmen des Brandschutzauf-
sichtsdienstes des Abwehrenden
Brandschutzes einschließlich der
Allgemeinen Hilfe wahr und sol-
len unter der Leitung der Kreis-
brandinspektorin oder des Kreis-
brandinspektors stehen.“

b) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3.

3. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 4 wird das Wort „Städte“
durch „Gemeinden“ ersetzt.

b) In Abs. 5 Satz 3 wird die Angabe
„Abs. 3“ durch „Abs. 4“ ersetzt.

4. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden nach dem
Wort „sein“ die Wörter „und
für die freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung eintre-
ten“ eingefügt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Sie sorgt im Rahmen dieser
Unterstützung und Förderung
auch für die Erhaltung und
Gewinnung einer ausreichen-
den Anzahl von ehrenamtli-
chen Feuerwehrangehöri-
gen.“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 bis 5 werden der neue
Abs. 2.

bb) Satz 6 bis 9 werden der neue
Abs. 3.

c) Die bisherigen Abs. 3 bis 5 werden
die Abs. 4 bis 6.

d) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 7
und Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Ihre Freistellung für Übungen,
Ausbildungs- und sonstige Dienst-
veranstaltungen richtet sich bei
Beamtinnen und Beamten nach
der Hessischen Urlaubsverord-
nung vom 12. Dezember 2006
(GVBl. I S. 671), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. Juni 2018
(GVBl. S. 291), und bei Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern
nach den einschlägigen arbeits-
rechtlichen Bestimmungen.“

e) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 8.

5. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden nach dem
Wort „Ausbildungsveranstaltun-
gen“ die Wörter „sowie sonstigen
Dienstveranstaltungen“ eingefügt.

b) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort
„Beschäftigte“ durch die Wörter
„Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, Auszubildende, Prakti-
kantinnen und Praktikanten (Be-
schäftigte)“ ersetzt und werden
nach dem Wort „Ausbildungsver-
anstaltungen“ die Wörter „sowie
sonstigen Dienstveranstaltungen“
eingefügt.

c) In Abs. 3 werden nach dem Wort
„Ausbildungsveranstaltungen“ die
Wörter „sowie sonstige Dienstver-
anstaltungen“ eingefügt.

d) In Abs. 8 Satz 3 wird die Angabe
„Abs. 6“ durch „Abs. 7“ ersetzt.

6. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 4 wird eingefügt:

„(4) In kreisangehörigen Ge-
meinden kann in der Feuerwehr-
satzung mit Zustimmung der
Mehrheit der aktiven ehrenamtli-
chen Feuerwehrangehörigen vor-
gesehen werden, dass die Funkti-
on der Gemeindebrandinspektorin
oder des Gemeindebrandinspek-
tors auch hauptamtlich besetzt
werden kann. In diesen Fällen ist
aus den Reihen der aktiven ehren-
amtlichen Feuerwehrangehörigen
ein Sprecher zu wählen, der ihre
Interessen wahrnimmt. Eine Be-
setzung nach Satz 1 durch den
Gemeindevorstand erfolgt mit Zu-
stimmung der Mehrheit der akti-
ven ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen.“

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6
und nach dem Wort „Gemeinde-
brandinspektor“ werden ein Kom-
ma und die Angabe „ausgenom-
men solche nach Abs. 4 Satz 3,“
eingefügt.
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d) Die bisherigen Abs. 6 bis 10 wer-
den die Abs. 7 bis 11.

7. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Die Kreisbrandinspektorin
oder der Kreisbrandinspektor so-
wie die Kreisbrandmeisterinnen
und die Kreisbrandmeister neh-
men die Aufgaben des Abwehren-
den Brandschutzes einschließlich
der Allgemeinen Hilfe im Rahmen
des Brandschutzaufsichtsdienstes
wahr. § 41 Abs. 1 Satz 4 gilt ent-
sprechend.“

b) Die bisherigen Abs. 3 und 4 wer-
den die Abs. 4 und 5.

c) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6
und in Satz 6 wird die Angabe
„Abs. 1“ gestrichen.

8. Dem § 14 Abs. 5 wird folgender Satz
angefügt:

„Zuständige Stelle im Sinne des Hes-
sischen Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetzes vom 12. Dezember
2012 (GVBl. S. 581), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. Oktober 2017
(GVBl. S. 294), ist bei einer Berufs-
ausbildung nach der Werkfeuerwehr-
ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung vom 3. November 2005 (GVBl. I
S. 739), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 21. Februar 2013
(GVBl. S. 89), in der jeweils gelten-
den Fassung die Hessische Landes-
feuerwehrschule.“

9. § 15 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 werden nach dem Wort
„Fassung“ die Wörter „der Be-
kanntmachung“ eingefügt und
wird die Angabe „13. Dezember
2012 (GVBl. S. 622) und Gesetz
vom 21. November 2012 (GVBl. 
S. 444)“ durch „15. Dezember
2016 (GVBl. S. 294)“ ersetzt.

b) In Abs. 5 werden nach dem Wort
„Fassung“ die Wörter „der Be-
kanntmachung“ eingefügt und
wird die Angabe „(BGBl. I 
S. 3395), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 10. Oktober 2013
(BGBl. I S. 3813)“ durch „(BGBl. I
S. 3394), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. Juli 2017 (BGBl. I
S. 2757)“ ersetzt.

c) In Abs. 6 wird die Angabe „Gesetz
vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I 
S. 2467)“ durch „Gesetz vom 17. Ju-
li 2017 (BGBl. I S. 2495)“ ersetzt.

10. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird das Wort „Poli-
zeidienststellen“ durch „Poli-
zeibehörden“ ersetzt.

bb) In Satz 4 werden nach dem
Wort „Fassung“ die Wörter
„der Bekanntmachung“ ein-
gefügt.

b) In Abs. 2 wird das Wort „Polizei-
dienststellen“ durch „Polizeibe-
hörden“ ersetzt.

11. In § 27 Abs. 2 wird die Angabe
„THW-Helferrechtsgesetz“ durch
„THW-Gesetz“ ersetzt.

12. Dem § 28 werden folgende Sätze an-
gefügt:

„Die Gemeinden sind auch verpflich-
tet, die zur Durchführung der Evaku-
ierung der Bevölkerung sowie zur
Aufnahme und Versorgung der eva-
kuierten Bevölkerung notwendigen
Vorbereitungen und Maßnahmen zu
treffen. Die zuständigen Landesbe-
hörden leisten die erforderliche Un-
terstützung.“

13. In § 32 Satz 2 wird die Angabe „ge-
ändert durch Gesetz vom 15. Septem-
ber 2011 (GVBl. I S. 425)“ durch „zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
4. Mai 2017 (GVBl. S. 66)“ ersetzt.

14. Dem § 33 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Sie können insbesondere das betrof-
fene Gebiet sperren und räumen, den
Zutritt dorthin verbieten und Perso-
nen von dort verweisen.“

15. § 34 wird wie folgt gefasst:

„§ 34

Feststellung des Katastrophenfalles

(1) Die untere Katastrophenschutz-
behörde stellt Eintritt und Ende des
Katastrophenfalles im Einvernehmen
mit der obersten Katastrophenschutz-
behörde fest und macht dies unter
Angabe des Umfangs des betroffenen
Gebiets durch Rundfunk, Fernsehen,
Tageszeitungen oder auf andere Wei-
se bekannt. Bei Gefahr im Verzug
kann die untere Katastrophenschutz-
behörde den Eintritt des Katastro-
phenfalles ohne Beteiligung der
obersten Katastrophenschutzbehörde
feststellen; sie hat diese unverzüglich
hierüber zu informieren. Im Fall einer
aufwachsenden Lage, die die Ausru-
fung des Katastrophenfalles erforder-
lich machen könnte, ist die oberste
Katastrophenschutzbehörde frühzei-
tig zu unterrichten.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Satz 1
und 2 sind die obere Katastrophen-
schutzbehörde sowie, soweit erforder-
lich, auch die benachbarten unteren
Katastrophenschutzbehörden zu un-
terrichten.“

16. § 34a Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die nach § 3 Abs. 1 Nr. 5 oder § 4
Abs. 1 Nr. 6 zuständigen Behörden
sind zur Erfüllung ihrer Aufgaben im
Brandschutz, in der Allgemeinen Hil-
fe und im Katastrophenschutz unter
Beachtung der datenschutzrechtli-
chen Vorschriften befugt, Warnmittei-
lungen an Mobilfunkendgeräte zu
übermitteln.“
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17. § 38 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Dienst im Katastrophen-
schutz umfasst insbesondere die
Pflicht zur Teilnahme an Einsätzen
bei Katastrophen sowie an Übungen,
Lehrgängen und sonstigen Ausbil-
dungs- und Dienstveranstaltungen.
Dazu zählen auch Tätigkeiten, die im
Rahmen der Förderung, Erhaltung
und Gewinnung einer ausreichenden
Anzahl von ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern für den Katastro-
phenschutz durchgeführt werden.“

18. In § 41 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe
„7. August 2013 (BGBl. I S. 3154)“
durch „20. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2808)“ ersetzt.

19. In § 42 Abs. 2 wird das Wort „Polizei-
dienststellen“ jeweils durch „Polizei-
behörden“ ersetzt.

20. § 45 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 6 wird der Punkt am Ende
durch ein Komma ersetzt.

b) Als Nr. 7 wird angefügt:

„7. Maßnahmen zu veranlassen,
die

a) der Entstehung eines Bran-
des und der Ausbreitung
von Feuer und Rauch vor-
beugen,

b) bei einem Brand die Ret-
tung von Menschen und
Tieren sowie wirksame
Löscharbeiten ermögli-
chen;

die Regelungen der Hessi-
schen Bauordnung bleiben
unberührt.“

21. Dem § 46 wird als Abs. 5 angefügt:

„(5) Eigentümerinnen und Eigen-
tümer, Besitzerinnen und Besitzer so-
wie sonstige Nutzungsberechtigte
von Grundstücken und baulichen An-
lagen sind verpflichtet, das Anbrin-
gen von technischen Einrichtungen
zur Warnung der Bevölkerung und
Unterstützung der Kommunikation
und Alarmierung der Einsatzkräfte
der Feuerwehren und des Katastro-
phenschutzes auch dann zu dulden,
wenn diese technischen Einrichtun-
gen zur Versorgung des öffentlichen
Raumes benötigt werden. Die Ver-
pflichtung umfasst insbesondere die
Bereitstellung des Antennenstandor-
tes und von abgeschlossenen Räum-
lichkeiten für die Systemtechnik, die
Verkabelung der Anlage sowie der
Energie- und Datenversorgung. Der
durch die Duldung entstehende an-
gemessene Aufwand ist zu entschädi-
gen.“

22. § 48 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Angabe „im Sinne der
Störfall-Verordnung in der
Fassung vom 8. Juni 2005
(BGBl. I S. 1599), zuletzt ge-

ändert durch Verordnung vom
14. August 2013 (BGBl. I 
S. 3230)“ wird durch „der
oberen Klasse nach § 2 Nr. 2
der Störfall-Verordnung in der
Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. März 2017
(BGBl. I S. 483), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 
8. Dezember 2017 (BGBl. I 
S. 3882)“ ersetzt und nach
dem Wort „Katastrophen-
schutzbehörde“ wird die An-
gabe „binnen zwei Jahren
nach Eingang der Informatio-
nen nach Abs. 3“ eingefügt.

bb) In Nr. 1 wird das Wort „Fol-
gen“ durch „Auswirkungen“
und werden die Wörter
„Schäden für Menschen, Tie-
re, natürliche Lebensgrundla-
gen und Sachen“ durch
„Schädigungen der menschli-
chen Gesundheit, von Tieren,
der natürlichen Lebensgrund-
lagen und von Sachwerten“
ersetzt.

cc) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. die erforderlichen Maß-
nahmen zum Schutz der
menschlichen Gesundheit,
von Tieren, der natürli-
chen Lebensgrundlagen
und von Sachwerten vor
den Auswirkungen schwe-
rer Unfälle einzuleiten,“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird das Wort „So-
fortmaßnahmen“ durch „Not-
fallmaßnahmen“ ersetzt.

bb) In Nr. 2 wird das Wort „Ein-
satzkräfte“ durch die Wörter
„Notfall- und Rettungsdiens-
te“ ersetzt.

cc) In Nr. 5 wird das Wort „für“
durch die Wörter „betreffend
die“ ersetzt und werden nach
dem Wort „Betriebsgeländes“
die Wörter „einschließlich Re-
aktionsmaßnahmen auf Sze-
narien schwerer Unfälle, wie
im Sicherheitsbericht be-
schrieben, und Berücksichti-
gung möglicher Domino-Ef-
fekte, einschließlich solcher,
die Auswirkungen auf die na-
türlichen Lebensgrundlagen
haben“ eingefügt.

dd) In Nr. 6 wird nach dem Wort
„Öffentlichkeit“ die Angabe
„und aller benachbarten Be-
triebe oder Betriebsstätten,
die nicht in den Geltungsbe-
reich der Richtlinie 2012/
18/EU fallen,“ eingefügt.

ee) In Nr. 7 werden die Wörter
„Einsatzkräfte ausländischer
Staaten bei einem schweren
Unfall“ durch „Notfall- und
Rettungsdienste anderer Mit-
gliedstaaten der Europäi-
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schen Union im Falle eines
schweren Unfalls“ und das
Wort „Folgen“ durch „Aus-
wirkungen“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Betreiberin oder der
Betreiber eines Betriebsbereichs
der oberen Klasse hat der unteren
Katastrophenschutzbehörde die
für die Erstellung externer Notfall-
pläne erforderlichen Informatio-
nen mindestens einen Monat vor
der Inbetriebnahme eines Be-
triebsbereichs oder vor Änderun-
gen der Anlage oder der Tätigkei-
ten, aufgrund derer der Betriebs-
bereich unter den Anwendungs-
bereich der Störfall-Verordnung
fällt oder aufgrund derer ein Be-
triebsbereich der unteren Klasse
nach § 2 Nr. 1 der Störfall-Verord-
nung zu einem Betriebsbereich
der oberen Klasse wird, zu über-
mitteln.“

23. In § 48a werden nach der Angabe
„(ABl. EU Nr. L 102 S. 15)“ ein Kom-
ma und die Angabe „geändert durch
Verordnung (EG) Nr. 596/2009 des
Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 18. Juni 2009 (ABl. EU Nr. L
188 S. 14),“ eingefügt.

24. § 49 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Auf Anforderung der Gesamt-
einsatzleitung oder der technischen
Einsatzleitung sind

1. dringend benötigte Hilfsmittel,
insbesondere Fahrzeuge, Geräte,
Maschinen, bauliche Anlagen,
Einrichtungen oder Tiere, die zur
Abwehr einer unmittelbar bevor-
stehenden Gefahr oder zur Besei-
tigung einer öffentlichen Notlage
geeignet und erforderlich sind,
von jeder Person,

2. dringend benötigtes Verbrauchs-
material, insbesondere zur Be-
kämpfung und zur Verhütung der
weiteren Ausdehnung von Scha-
densereignissen, Betriebs- und
Brennstoffe sowie Lebensmittel
von den damit Handeltreibenden
sowie den Inhaberinnen und Inha-
bern von Gewerbebetrieben,

3. bei großflächigen Evakuierungen
Beherbergungsstätten oder sonsti-
ge geeignete bauliche Anlagen
zur kurzfristigen Unterbringung
evakuierter Personen von den Ei-
gentümerinnen und Eigentümern,
Besitzerinnen und Besitzern sowie
sonstigen Nutzungsberechtigten

bereitzustellen.“

25. In § 50 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe
„in der Fassung vom 14. Januar 2005
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 27. Juni 2013 (GVBl. 
S. 444),“ gestrichen.

26. In § 52 Satz 1 wird das Wort „Polizei-
dienststellen“ durch „Polizeibehör-
den“ ersetzt.

27. § 55 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 2 Nr. 13 wird wie folgt
gefasst:

„13. Telefonnummern, Telefaxnum-
mern, Email-Adressen, sonsti-
ge Kommunikationsverbin-
dungen sowie Angaben zur
Erreichbarkeit,“

b) Abs. 4 Satz 2 Nr. 5 wird wie folgt
gefasst:

„5. Telefonnummern, Telefaxnum-
mern, Email-Adressen, sonsti-
ge Kommunikationsverbin-
dungen sowie Angaben zur
Erreichbarkeit.“

c) Als neuer Abs. 5 wird eingefügt:

„(5) Die nach § 3 Abs. 1 Nr. 5
oder § 4 Abs. 1 Nr. 6 zuständigen
Behörden können personenbezo-
gene Daten der Personen erheben
und verarbeiten, denen sie zum
Zwecke der Warnung nach § 34a
Mitteilungen übermitteln. Hierzu
zählen nur folgende Daten:

1. Name,

2. Vornamen,

3. Postleitzahl,

4. Mobilfunknummern und sons-
tige Kommunikationsverbin-
dungen.“

d) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 6.

28. In § 57 Satz 1 werden nach dem Wort
„Ausbildungsveranstaltungen“ die
Wörter „sowie sonstige Dienstveran-
staltungen“ eingefügt.

29. In § 58 Abs. 2 werden die Angaben
„in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. März 2005 (GVBl. I 
S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218), in
der jeweils geltenden Fassung,“ und
„in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. März 2005 (GVBl. I 
S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I 
S. 786), in der jeweils geltenden Fas-
sung,“ gestrichen.

30. § 60 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden nach dem
Wort „durch“ die Wörter „finan-
zielle oder sächliche“ eingefügt.

b) Als Abs. 6 und 7 werden angefügt:

„(6) Das Land gewährt den
Landkreisen und den kreisfreien
Städten das kostenfreie Recht,
Geobasisinformationen nach § 2
Abs. 1 Nr. 4 des Hessischen Ver-
messungs- und Geoinformations-
gesetzes vom 6. September 2007
(GVBl. I S. 548), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. September
2012 (GVBl. S. 290), für die Wahr-
nehmung der Aufgaben der Kata-
strophenschutzstäbe nach § 30
und der Zentralen Leitstellen nach
§ 54 zu verwenden; eine Übertra-
gung des Verwendungsrechts auf
Dritte ist unzulässig.

Nr. 18 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 3. September 2018 377



(7) Die Landkreise und die
kreisfreien Städte können zur Fi-
nanzierung der Kosten, die aus
dem Betrieb einer Brandmel-
deempfangszentrale entstehen,
Benutzungsgebühren nach § 10
Abs. 1 bis 5 des Gesetzes über
kommunale Abgaben in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom
24. März 2013 (GVBI. S. 134), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), erhe-
ben. Gebührenpflichtig sind die
auf die Brandmeldeempfangszen-
trale Aufgeschalteten, auf deren
Verlangen oder in deren Interesse
die Leistung erbracht wurde.“

31. § 61 wird wie folgt geändert:
a) In Abs. 2 Nr. 7 wird das Wort

„Fehlalarm“ durch „Falschalarm“
ersetzt.

b) Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt geän-
dert:
aa) In Nr. 3 wird der Punkt am

Ende durch ein Komma er-
setzt und wird die Angabe
„insbesondere bei Falschalar-
men durch
a) Kommunikationsmittel mit

automatischer Ansage oder
Anzeige, die keine Brand-
meldeanlagen sind,

b) Meldung von Sicherheits-
unternehmen oder anderen
Personen, die im Auftrag
der Eigentümerin, des Ei-
gentümers, der Besitzerin
oder des Besitzers tätig
werden,“

angefügt.
bb) Als Nr. 4 bis 6 werden ange-

fügt:
„4. der Leistungserbringer im

Rettungsdienst oder beim
Krankentransport, wenn die-
ser sich zur Erfüllung seines
Rettungsdienst- oder Kran-
kentransportauftrags der Un-
terstützung der Feuerwehr
bedient,

5. die Fahrzeughalterin oder
der Fahrzeughalter, wenn
die Fehlfunktion des auf
dem 112-Notruf basieren-
den bordeigenen eCall-
Systems in Kraftfahrzeugen
deren Betrieb zugeordnet
werden kann,

6. die Betreiberin oder der Be-
treiber eines TPS-eCall-
Systems, wenn technisch
bedingte Falschalarme oder
böswillige Alarme im Rah-
men eines TPS-eCall-Not-
rufes durch Dritte übermit-
telt werden.“

c) Abs. 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 wird die Angabe „in

der Fassung vom 24. März

2013 (GVBl. S. 134)“ gestri-
chen.

bb) In Satz 3 werden nach dem
Wort „Härtefälle“ die Wörter
„oder für die Fälle allgemei-
ner Schadenslagen aufgrund
von Naturereignissen“ einge-
fügt.

32. In § 63 Satz 1 wird die Angabe „vom
10. Januar 1996 (BGBl. I S. 19), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
26. Juni 2013 (BGBl. I S. 1809)“ durch
„der Bekanntmachung vom 10. Janu-
ar 1996 (BGBl. I S. 18), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 2. November
2015 (BGBl. I S. 1834)“ ersetzt.

33. § 65 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird die Angabe
„Abs. 3“ durch „Abs. 4“ er-
setzt.

bb) In Nr. 5 wird die Angabe 
„§ 46 Abs. 1, 2 und 4“ durch
„§ 46 Abs. 1, 2, 4 und 5“ er-
setzt.

cc) In Nr. 10 wird nach der Anga-
be „§ 46 Abs. 4“ die Angabe
„und 5“ eingefügt.

b) In Abs. 3 wird die Angabe „vom
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 603),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
10. Oktober 2013 (BGBl. I 
S. 3786)“ durch „der Bekanntma-
chung vom 19. Februar 1987
(BGBl. I S. 602), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. August 2017
(BGBl. I S. 3295)“ ersetzt.

34. § 69 wird wie folgt geändert:

a) Als neue Nr. 3 wird eingefügt:

„3. a) die Voraussetzungen der
Verpflichtung zur Aufstel-
lung, Ausstattung und Un-
terhaltung einer Werkfeu-
erwehr (§ 14 Abs. 1 Satz 1),

b) die Voraussetzungen der
Zulassung oder Anordnung
einer gemeinsamen Werk-
feuerwehr (§ 14 Abs. 4 
Satz 2),

c) die Ausbildung der Werk-
feuerwehrangehörigen (§ 14
Abs. 5),

d) die Anforderungen und das
Verfahren der Anerken-
nung einer Betriebsfeuer-
wehr als Werkfeuerwehr 
(§ 14 Abs. 8),“

b) Die bisherigen Nr. 3 und 4 werden
die Nr. 4 und 5.

c) Die bisherige Nr. 5 wird aufgeho-
ben.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen Gesetzes über
die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung

Das Hessische Gesetz über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung in der Fas-
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sung der Bekanntmachung vom 14. Janu-
ar 2005 (GVBl. I S. 14), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25. Juni 2018 (GVBl. 
S. 302), wird wie folgt geändert:

1. Die Übersicht wird wie folgt geän-
dert:

a) In den Angaben zum Zweiten Teil
werden die Wörter

„Dritter Abschnitt

Polizeidienststellen“

durch

„Dritter Abschnitt

Polizeibehörden“

ersetzt.

b) In der Angabe zu § 95 werden die
Wörter „Präsidium für Technik,
Logistik und Verwaltung“ durch
„Hessisches Polizeipräsidium für
Technik“ ersetzt.

c) In der Angabe zu § 108 werden
nach dem Wort „Polizeibehörden“
ein Komma und die Wörter „Be-
reitstellungs- und Duldungspflich-
ten“ angefügt.

1a. In § 13 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe
„129“ durch „129a“ ersetzt.

2. § 40 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird 
Abs. 1.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Die Gefahrenabwehr- und
die Polizeibehörden können eine
Forderung oder ein anderes Ver-
mögensrecht im Fall des Abs. 1 
Nr. 1, 2 oder 4 sicherstellen. Die
Vorschriften der Zivilprozessord-
nung über die Zwangsvollstre-
ckung in Forderungen und Vermö-
gensrechte sowie § 41 Abs. 2 und
§ 43 gelten entsprechend.“

3. Die Überschrift des Zweiten Teils
Dritter Abschnitt wird wie folgt ge-
fasst:

„Dritter Abschnitt

Polizeibehörden“

4. § 91 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. d wird wie
folgt gefasst:

„d) das Hessische Polizeipräsidium für
Technik,“

5. § 93 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Polizei-
dienststellen“ durch „Polizeibe-
hörden“ ersetzt.

b) Satz 3 wird aufgehoben.

6. In § 94 Satz 1 wird das Wort „Polizei-
dienststellen“ durch „Polizeibehör-
den“ ersetzt.

7. § 95 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die
Wörter „Präsidium für Technik,
Logistik und Verwaltung“ durch
„Hessisches Polizeipräsidium für
Technik“ ersetzt.

b) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das Hessische Polizeipräsi-
dium für Technik ist

1. zentrale Dienststelle für

a) die polizeiliche Informati-
ons- und Kommunikations-
technik sowie die sonstige
Einsatztechnik,

b) die Ausstattung, Beschaf-
fung und Verwaltung,

2. Landeskoordinierungsstelle und
Autorisierte Stelle für den Di-
gitalfunk der Behörden und
Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben in Hessen.

Ihm obliegt die Abwehr von Ge-
fahren für die Verfügbarkeit der
Digitalfunkversorgung der Behör-
den und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben in Hessen. Es
kann den Behörden und Organisa-
tionen mit Sicherheitsaufgaben,
die an dem Digitalfunk in seinem
Netzabschnitt teilnehmen, die für
den Betrieb erforderlichen techni-
schen Weisungen, die zur Auf-
rechterhaltung der Funktionsfä-
higkeit des Digitalfunknetzes not-
wendig sind, auch für den Einzel-
fall erteilen.“

8. In § 99 Abs. 4 Nr. 3 und § 104 wird
das Wort „Polizeidienststellen“ je-
weils durch „Polizeibehörden“ er-
setzt.

9. § 108 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach
dem Wort „Polizeibehörden“ ein
Komma und die Wörter „Bereit-
stellungs- und Duldungspflichten“
angefügt.

b) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Die Eigentümerin, der Ei-
gentümer, die Besitzerin, der Be-
sitzer oder eine sonstige Nut-
zungsberechtigte oder ein sonsti-
ger Nutzungsberechtigter einer
baulichen Anlage, innerhalb der
eine Funkverbindung zwischen
der Leitstelle des örtlich zuständi-
gen Polizeipräsidiums und den
Einsatzkräften nicht sichergestellt
ist, ist verpflichtet, das Anbringen
einer Gebäudefunkanlage oder
von Teilen davon für Zwecke der
Gefahrenabwehr entschädigungs-
los zu dulden. Die Verpflichtung
umfasst insbesondere die Bereit-
stellung eines Antennenstandorts
und von abgeschlossenen Räum-
lichkeiten für die Systemtechnik,
die Verkabelung der Anlage sowie
die Stromversorgung. Soweit auf-
grund des § 45 Abs. 1 Nr. 6 des
Hessischen Brand- und Katastro-
phenschutzgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom
14. Januar 2014 (GVBl. S. 26), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
23. August 2018 (GVBl. S. 374),
oder anderer Rechtsvorschriften
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eine Verpflichtung zur Duldung,
Einrichtung oder zum Unterhalt
von Gebäudefunkanlagen nur für
bestimmte Behörden und Organi-
sationen mit Sicherheitsaufgaben
besteht, gilt diese auch für solche
der Polizeibehörden.“

10. § 113 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 4 wird aufgehoben.

b) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Die vor dem 4. September
2018 dem Präsidium für Technik,
Logistik und Verwaltung aufgrund
besonderer Rechtsvorschrift zuge-
wiesenen Aufgaben gelten als
dem Hessischen Polizeipräsidium
für Technik übertragen.“

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 23. August 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t  

B e u t h
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Artikel 1

Das Friedhofs- und Bestattungsgesetz
vom 5. Juli 2007 (GVBl. I S. 338), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 2. Februar
2013 (GVBl. S. 42), wird wie folgt geän-
dert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) Nach der Angabe zu § 6 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 6a Verbot von Grabsteinen
aus ausbeuterischer 
Kinderarbeit“

b) Die Angaben zu den §§ 10 bis 12
werden wie folgt gefasst:

„§ 10 Leichenschau

§ 11 Mitteilungspflichten bei
einem nicht natürlichen
Tod

§ 12 Schutzmaßnahmen bei
Ansteckungsgefahr“

c) Nach der Angabe zu § 28 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 28a Ermächtigung zum 
Erlass von 
Rechtsverordnungen“

d) Nach der Angabe zu § 29 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„Dritter Abschnitt

Datenübermittlung

§ 29a Übermittlung von 
Sterbefalldaten

§ 29b Übermittlung bei 
berechtigtem Interesse
und zu wissenschaftli-
cher Forschung“

e) Die Wörter „Dritter Abschnitt
Übergangs- und Schlussvorschrif-
ten“ werden durch „Vierter Ab-
schnitt Übergangs- und Schluss-
vorschriften“ ersetzt.

f) Die Angaben zu den Anlagen wer-
den wie folgt gefasst:

„Anlage 1 (aufgehoben)

Anlage 2 (aufgehoben)

Anlage 3 (aufgehoben)

Anlage 4 (aufgehoben)

Anlage 5 (aufgehoben)

Anlage 6 (aufgehoben)“

2. In § 2 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 7. März 2005 (GVBl. I 
S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz

vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I 
S. 786),“ gestrichen.

2a. In § 3 Abs. 1 werden nach dem Wort
„Mitglieder“ die Wörter „und deren
Angehörigen“ eingefügt.

3. Dem § 6 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Nach Ablauf der Ruhefrist
aufgefundene Gebeine (Überreste
von Verstorbenen) und Urnen mit
Aschen Verstorbener sind in geeigne-
ter Weise innerhalb des Friedhofs zu
bestatten.“

4. Nach § 6 wird der folgende § 6a ein-
gefügt:

„§ 6a

Verbot von Grabsteinen aus
ausbeuterischer Kinderarbeit

(1) Der Friedhofsträger kann durch
Satzung bestimmen, dass Grabsteine
und Grabeinfassungen aus Naturstein
nur aufgestellt werden dürfen, wenn
sie nachweislich ohne schlimmste
Formen von Kinderarbeit im Sinne
von Art. 3 des Übereinkommens 
Nr. 182 der Internationalen Arbeitsor-
ganisation vom 17. Juni 1999 über das
Verbot und unverzügliche Maßnah-
men zur Beseitigung der schlimmsten
Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001
II S. 1291) hergestellt worden sind.
Herstellung im Sinne dieser Vorschrift
umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte
von der Gewinnung des Natursteins
bis zum Endprodukt.

(2) Der Nachweis im Sinne von
Abs. 1 Satz 1 kann erbracht werden
durch

1. eine lückenlose Dokumentation,
aus der sich ergibt, dass die Grab-
steine oder Grabeinfassungen aus
Naturstein ausschließlich in Mit-
gliedstaaten der Europäischen
Union, weiteren Vertragsstaaten
des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum oder der
Schweiz hergestellt worden sind,
oder

2. die schriftliche Erklärung einer
Organisation, in der diese versi-
chert, dass

a) die Herstellung ohne
schlimmste Formen von Kin-
derarbeit erfolgt ist,

b) dies durch sachkundige und
unabhängige Kontrolleure re-
gelmäßig und unangemeldet
vor Ort überprüft wird und

c) sie selbst weder unmittelbar
noch mittelbar an der Herstel-
lung oder am Handel beteiligt
ist, oder
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3. soweit die Vorlage eines Nachwei-
ses nach Nr. 1 und 2 unzumutbar
ist, die schriftliche Erklärung des
Letztveräußerers, in der dieser

a) versichert, dass ihm keine
Anhaltspunkte dafür bekannt
sind, dass die verwendeten
Grabsteine oder Grabeinfas-
sungen aus Naturstein unter
schlimmsten Formen von Kin-
derarbeit hergestellt worden
sind, und

b) darlegt, welche Maßnahmen
von ihm ergriffen wurden, um
die Verwendung von nach
Abs. 1 verbotenen Grabstei-
nen und Grabeinfassungen zu
vermeiden.

(3) Eines Nachweises im Sinne des
Abs. 1 Satz 1 bedarf es nicht, wenn
der Letztveräußerer glaubhaft macht,
dass die Grabsteine oder Grabeinfas-
sungen aus Naturstein oder deren
Rohmaterial vor dem 1. März 2019 in
das Bundesgebiet eingeführt wur-
den.“

5. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird 
Abs. 1.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Leiche im Sinne dieses Ge-
setzes ist der Körper eines Men-
schen,

1. der sichere Zeichen des Todes
(Totenstarre, Totenflecken,
Fäulniserscheinungen) auf-
weist oder bei dem mit dem
Leben unvereinbare Verlet-
zungen oder der Hirntod fest-
gestellt werden und

2. bei dem der körperliche Zu-
sammenhang durch den Ver-
wesungsprozess noch nicht
völlig aufgehoben ist.

Leiche im Sinne dieses Gesetzes
ist auch der Körper eines

1. neugeborenen Kindes, bei
dem nach der Scheidung vom
Mutterleib entweder das Herz
geschlagen oder die Nabel-
schnur pulsiert oder die na-
türliche Lungenatmung ein-
gesetzt hatte, oder

2. tot geborenen Kindes, das mit
einem Geburtsgewicht von
mindestens 500 Gramm oder
nach der 24. Schwanger-
schaftswoche geboren wurde.

Leblose Teile eines menschlichen
Körpers gelten als einer Leiche zu-
gehörig, wenn ohne sie ein Wei-
terleben des Individuums unmög-
lich wäre.“

6. Die §§ 10 bis 12 werden wie folgt ge-
fasst:

„§ 10

Leichenschau

(1) Vor der Bestattung muss eine
Leichenschau durchgeführt werden
(Erste Leichenschau). Leichenschau
ist die durch eine Ärztin oder einen
Arzt durchzuführende Untersuchung
der verstorbenen Person zum Zwecke
der Feststellung

1. des Todes,

2. des Todeszeitpunktes oder, falls
dies nicht möglich ist, des Todes-
zeitraums oder des Auffindungs-
zeitpunktes der Leiche,

3. der wahrscheinlichen Todesursa-
che und

4. der Todesart (natürlicher Tod,
nicht natürlicher Tod oder unge-
klärt).

(2) Die Leichenschau ist unverzüg-
lich vorzunehmen.

(3) Die vollständig entkleidete Lei-
che ist sorgfältig zu untersuchen; es
sind dabei alle Körperregionen, ein-
schließlich der Körperöffnungen, der
Augenbindehäute, des Rückens und
der behaarten Kopfhaut, zu untersu-
chen. Die Bekleidung ist an der ver-
storbenen Person zu belassen, sobald
sich Anhaltspunkte für einen nicht
natürlichen Tod ergeben.

(4) Die Leichenschau ist an dem
Ort durchzuführen, an dem die ver-
storbene Person aufgefunden wurde;
die Leiche soll vor der Leichenschau
und während einer Unterbrechung
der Leichenschau nicht verlagert
werden. Dies gilt nicht, wenn die
Durchführung der Leichenschau an
diesem Ort nicht angemessen, nicht
zumutbar oder nicht möglich ist. Der
Ärztin oder dem Arzt, die oder der die
Leichenschau durchführt, ist das Be-
treten von Grundstücken und Räu-
men zur Durchführung der Leichen-
schau zu gestatten. Das Grundrecht
auf Unverletzlichkeit der Wohnung
(Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 8 der
Verfassung des Landes Hessen) wird
insoweit eingeschränkt.

(5) Zur Leichenschau verpflichtet
sind

1. auf Verlangen jede niedergelasse-
ne Ärztin und jeder niedergelasse-
ne Arzt und

2. Ärztinnen und Ärzte eines Kran-
kenhauses oder sonstigen Anstalt
für Sterbefälle in diesem Kranken-
haus oder in dieser Anstalt.

Nimmt keine Ärztin oder kein Arzt
nach Satz 1 die Leichenschau vor
oder fordert das Gericht, die Staats-
anwaltschaft oder eine Polizeidienst-
stelle zur Leichenschau auf, ist diese
von einer Ärztin oder einem Arzt des
für den Auffindungsort zuständigen
Gesundheitsamts durchzuführen.

(6) Sind Anhaltspunkte dafür vor-
handen, dass der Tod in ursächlichem
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Zusammenhang mit einer ärztlichen
Maßnahme eingetreten ist, darf die
Ärztin oder der Arzt, die oder der die-
se Maßnahme veranlasst oder durch-
geführt hat, die Leichenschau nicht
durchführen.

(7) Im Rettungsdienst eingesetzte
Notärztinnen und Notärzte sind wäh-
rend ihres Einsatzes nicht zur Vor-
nahme der Leichenschau verpflichtet.
Sie haben jedoch den Tod festzustel-
len und eine vorläufige Todesbe-
scheinigung nach dem durch Rechts-
verordnung nach § 28a festgelegten
Vordruckmuster auszustellen sowie
unter den Voraussetzungen des § 11
eine Unterrichtung der Polizei oder
der Staatsanwaltschaft zu veranlas-
sen.

(8) Über die Leichenschau ist ein
Leichenschauschein nach dem durch
Rechtsverordnung nach § 28a festge-
legten Vordruckmuster auszustellen;
die Ausstellung darf erst erfolgen,
wenn der Tod festgestellt worden ist.
Der Leichenschauschein besteht aus
einem nicht vertraulichen und einem
vertraulichen Teil. Der vertrauliche
Teil umfasst einen selbstdurchschrei-
benden Vordrucksatz mit insgesamt
fünf Blättern, von denen eines für die
Ärztin oder den Arzt, eines für das
Statistische Landesamt, eines für den
Fall der Zweiten Leichenschau und
gegebenenfalls Obduktion sowie
zwei für das Gesundheitsamt be-
stimmt sind. Das Blatt für das Statisti-
sche Landesamt darf nicht die Namen
der verstorbenen Person und keine
Angaben darüber, durch wen diese
zuletzt behandelt wurde, enthalten.
Der Leichenschauschein ist verschlos-
sen einer nach § 13 sorgepflichtigen
Person auszuhändigen. Der Leichen-
schauschein ist dem für die Beurkun-
dung des Sterbefalls zuständigen
Standesamt vorzulegen; der vertrauli-
che Teil wird von dort jeweils an die
in Satz 2 und Abs. 9 Satz 2 genannten
Stellen, der nicht vertrauliche Teil
nach der Beurkundung des Sterbe-
falls an die Friedhofsverwaltung wei-
tergeleitet. In den Fällen des § 159
Abs. 1 der Strafprozessordnung darf
die Polizei, die Staatsanwaltschaft
oder die Amtsrichterin oder der Amts-
richter den Leichenschauschein öff-
nen.

(9) Ist eine Feuerbestattung beab-
sichtigt, sind Todesursache und To-
desart in einer weiteren Leichen-
schau (Zweite Leichenschau) zu über-
prüfen. Die Zweite Leichenschau ist
durch eine Ärztin oder einen Arzt ei-
nes öffentlichen rechtsmedizinischen
Instituts oder durch eine Ärztin oder
einen Arzt, die oder der von der Lei-
terin oder dem Leiter eines öffentli-
chen rechtsmedizinischen Instituts
beauftragt wurde, vorzunehmen. Ist
dieses nicht möglich, ist die Zweite
Leichenschau durch eine Ärztin oder
einen Arzt des für den Ort der Ein-
äscherung zuständigen Gesundheits-

amts vorzunehmen. Die Person, wel-
che die Erste Leichenschau durchge-
führt hat, darf nicht die Zweite Lei-
chenschau vornehmen. Über die
Zweite Leichenschau ist eine Be-
scheinigung nach dem durch Rechts-
verordnung nach § 28a festgelegten
Vordruckmuster auszustellen. Lassen
sich auch durch die Zweite Leichen-
schau Zweifel an der Todesart nicht
beseitigen, ist nach § 11 zu verfahren.

(10) Eine Zweite Leichenschau ist
auch durchzuführen, wenn die Leiche
an einen Ort außerhalb der Bundesre-
publik Deutschland befördert werden
soll. Satz 1 gilt entsprechend im Fall
einer Überführung in andere Länder
der Bundesrepublik Deutschland zum
Zwecke der Einäscherung, sofern
dort eine Zweite Leichenschau im
Sinne des Abs. 9 nicht vorgeschrie-
ben ist.

(11) Angehörige, Hausgenossin-
nen und Hausgenossen, Personen,
die die verstorbene Person gepflegt
haben, Ärztinnen und Ärzte, die die
verstorbene Person behandelt haben,
und Personen, die beim Tod anwe-
send waren, sind auf Verlangen der
Ärztin oder des Arztes, die oder der
die Leichenschau durchführt, ver-
pflichtet, die erforderlichen Auskünf-
te zu erteilen.

§ 11

Mitteilungspflichten bei 
einem nicht natürlichen Tod

(1) Ergeben sich vor oder bei der
Leichenschau nach § 10 Anhalts-
punkte dafür, dass der Tod durch

1. eine Selbsttötung,

2. einen Unfall oder

3. eine äußere Einwirkung, bei der
ein Verhalten dritter Personen ur-
sächlich gewesen sein kann,

eingetreten ist (nicht natürlicher Tod),
so ist unverzüglich die Polizei oder
die Staatsanwaltschaft zu benachrich-
tigen und darauf hinzuwirken, dass
bis zu deren Eintreffen keine Verän-
derungen an der Leiche und deren
Umgebung vorgenommen werden.

(2) Alle an der Leiche, an ihrer La-
ge oder am Auffindungsort vorge-
nommenen Veränderungen sind der
Polizei oder Staatsanwaltschaft mitzu-
teilen. Kann deren Eintreffen nicht
abgewartet werden, sind die einge-
tretenen und vorgenommenen Verän-
derungen sowie der Zustand der Lei-
che beim Verlassen des Auffindungs-
ortes zu dokumentieren; dies kann
auch elektronisch oder bildlich erfol-
gen.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entspre-
chend bei

1. ungeklärter Todesart,

2. einer unbekannten Person oder
wenn die Identität nicht sicher auf-
geklärt werden kann,
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3. einem Tod im amtlichen Gewahr-
sam,

4. einem Tod eines Kindes oder Ju-
gendlichen, wenn keine den Tod
zweifelsfrei erklärende Vorerkran-
kung vorliegt,

5. einem Tod mit fortgeschrittenen
Leichenveränderungen,

6. einem Tod, bei dem der begründe-
te Verdacht einer Fehlbehandlung
erhoben wird,

7. einem Tod im institutionellen oder
häuslichen Pflegebereich, ohne
dass den Tod zweifelsfrei erklären-
de Vorerkrankungen vorliegen,

8. Auffälligkeiten in Bezug auf den
Auffindungsort oder dessen Um-
gebung und

9. Hinweisen auf einen Tod durch
Giftstoffe, Drogen oder Medika-
mentenmissbrauch.

§ 12

Schutzmaßnahmen bei
Ansteckungsgefahr

(1) Bestehen Anhaltspunkte dafür,
dass die verstorbene Person im Zeit-
punkt ihres Todes mit einer nach § 6
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des
Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 17. Juli 2017
(BGBl. I S. 2615), genannten Krank-
heiten oder mit einer anderen ähnlich
schweren, übertragbaren Krankheit
infiziert war, hat die oder der die Lei-
chenschau durchführende Ärztin oder
Arzt

1. unverzüglich das örtliche Gesund-
heitsamt zu benachrichtigen,

2. die Leiche zu kennzeichnen und

3. die erforderlichen vorläufigen
Schutzmaßnahmen zu treffen.

(2) In den Fällen des § 10 Abs. 7
gilt für Notärztinnen und Notärzte
Abs. 1 entsprechend. Diese genügen
ihrer Benachrichtigungspflicht auch,
wenn sie diese über die Rettungsleit-
stelle veranlassen.“

7. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird nach der Angabe 
„§ 9“ die Angabe „Abs. 1“ einge-
fügt und die Angabe „§§ 10, 12“
durch „§ 10“ ersetzt.

b) In Abs. 2 wird die Angabe „6. Juli
2009 (BGBl. I S. 1696)“ durch 
„20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2787)“
ersetzt.

c) In Abs. 5 wird die Angabe „in der
Fassung vom 14. Januar 2005
(GVBl. I S. 14), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 14. Dezember
2009 (GVBl. I S. 635)“ gestrichen.

7a. § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15

Beschaffenheit der Särge

Für die Aufbewahrung in einer
Leichenhalle und die Beförderung
der Leiche ist ein fester, gut abge-
dichteter Sarg zu benutzen. Für die
Beförderung einer Leiche kann auch
ein gut abgedichteter Transportsarg
oder Leichensack benutzt werden.
Bei der polizeilichen Bergung von
Leichen ist zudem ein spurensicherer
Transport zu gewährleisten.“

8. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird aufgehoben.

bb) Folgende Sätze werden ange-
fügt:

„Sie gilt nicht für Leichen, die
einer Leichenöffnung unter-
zogen werden. Urnen sind in-
nerhalb von neun Wochen
nach der Einäscherung beizu-
setzen.“

b) In Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 wird die An-
gabe „§ 11“ durch „§ 12“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Fristen des Abs. 1 gel-
ten auch, wenn eine Angehörige
oder ein Angehöriger die Bestat-
tung eines tot geborenen Kindes,
das nicht unter die Regelung des 
§ 9 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 fällt, eines
Fötus oder eines Embryos veran-
lasst.“

9. In § 18 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„§ 11“ durch „§ 12“ ersetzt.

10. § 19 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„In den Fällen des § 16 Abs. 3 ist
die Vorlage der in Abs. 1 genann-
ten Unterlagen nicht erforderlich.“

b) In Satz 2 wird das Wort „Sammel-
bestattung“ durch die Wörter „ge-
meinschaftliche Bestattung“ er-
setzt.

11. § 20 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Eine Feuerbestattung ist
erst zulässig, wenn folgende Un-
terlagen vorgelegt werden:

1. eine Bescheinigung über die
Zweite Leichenschau nach 
§ 10 Abs. 9 Satz 5 und

2. die amtliche Sterbeurkunde
oder eine Bescheinigung über
die Rückstellung der Beur-
kundung.“

b) In Abs. 2 wird die Angabe „Nr. 2“
durch „Nr. 1“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:

„Das Behältnis darf an Ange-
hörige nicht ausgehändigt
werden.“
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bb) Der neue Satz 3 wird wie folgt
gefasst:

„Ausnahmen von Satz 1 kön-
nen in besonderen Fällen vom
Regierungspräsidium Kassel
zugelassen werden.“

12. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird die Angabe „(Anla-
ge 5)“ durch „entsprechend dem
durch Rechtsverordnung nach 
§ 28a festgelegten Vordruckmus-
ter“ ersetzt.

b) Abs. 3 Satz 2 wird durch folgende
Sätze ersetzt:

„Er darf den Leichenpass ausstel-
len, wenn

1. die Bescheinigung über die
Zweite Leichenschau nach 
§ 10 Abs. 9,

2. in den Fällen des § 12 Abs. 1
die schriftliche Erklärung ei-
ner Ärztin oder eines Arztes
des Gesundheitsamtes, dass
der Beförderung keine ge-
sundheitlichen Bedenken ent-
gegenstehen,

3. die Unterlagen nach § 19 
Abs. 1 und

4. die schriftliche Erklärung des
Bestattungsunternehmers,
dass die Leiche entsprechend
§ 15 eingesargt ist und mit ei-
nem zur Leichenbeförderung
bestimmten Fahrzeug nach 
§ 25 befördert wird,

vorliegen. Bei ortsansässigen Be-
stattungsunternehmen, die ständig
mit der Durchführung betraut sind,
genügt eine allgemeine Erklärung
nach Satz 2 Nr. 4.“

13. In § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird die
Angabe „§ 11“ durch „§ 12“ ersetzt.

13a.Dem § 26 Abs. 2 wird folgender Satz
eingefügt:

„Für die Umbettung einer Urne be-
darf es abweichend von Satz 1 des
Einvernehmens mit dem Gesund-
heitsamt nicht.“

13b.Nach § 28 wird als § 28a eingefügt:

„§ 28a

Ermächtigung zum Erlass
von Rechtsverordnungen

Die für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung zuständige Ministerin
oder der hierfür zuständige Minister
wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung die Vordruckmuster nach § 10
Abs. 7 Satz 2, Abs. 8 Satz 1, Abs. 9
Satz 5 und § 22 Abs. 1 zu bestim-
men.“

14. § 29 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 wird die Angabe
„Abs. 1 Satz 2“ durch „Abs. 4
Satz 1“ ersetzt.

bb) In Nr. 2 wird die Angabe
„Abs. 5“ durch „Abs. 11“ er-
setzt.

cc) In Nr. 3 wird die Angabe 
„§ 12 Abs. 4“ durch „§ 10
Abs. 3 Satz 1“ ersetzt.

dd) In Nr. 4 wird die Angabe 
„(§ 9)“ durch „nach § 9 
Abs. 1“ und die Angabe 
„(§§ 10, 12)“ durch „nach 
§ 10“ ersetzt.

ee) Nr. 6 wird wie folgt gefasst:

„6. den Regelungen des 
§ 12, § 15, § 16 Abs. 1, 
§ 17 Abs. 1, § 18 Abs. 1,
§ 20 Abs. 3 Satz 1 und 2,
§ 22 Abs. 1, § 23 Abs. 1
und 3, § 25 Abs. 1 Satz 1
oder § 26 Abs. 1 zuwi-
derhandelt.“

b) In Abs. 2 werden nach dem Wort
„Fassung“ die Wörter „der Be-
kanntmachung“ eingefügt und
wird die Angabe „22. Dezember
2006 (BGBl. I S. 3416)“ durch 
„27. August 2017 (BGBl. I 
S. 3295)“ ersetzt.

15. Nach dem Zweiten Abschnitt wird als
Dritter Abschnitt eingefügt:

„Dritter Abschnitt

Datenübermittlung

§ 29a

Übermittlung von Sterbefalldaten

(1) Die Standesämter übermitteln
den Gesundheitsämtern folgende be-
urkundete Daten inländischer Sterbe-
fälle:

1. Name des Standesamts,

2. Sterberegisternummer,

3. Familienname,

4. Geburtsname,

5. Vornamen,

6. letzter Wohnsitz,

7. Geburtsdatum,

8. Geburtsort,

9. Geschlecht,

10.Todestag und -zeit oder Todeszeit-
raum und

11.Sterbeort (Straße, Hausnummer,
Ort, Kreis).

(2) Die Übermittlungen erfolgen
elektronisch, soweit die technischen
Voraussetzungen hierfür geschaffen
sind. Für die elektronische Übermitt-
lung der Daten gilt § 63 Abs. 3 und 4
der Personenstandsverordnung vom
22. November 2008 (BGBl. I S. 2263),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2522).

(3) Die Gesundheitsämter übermit-
teln dem Hessischen Statistischen
Landesamt mindestens monatlich un-
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ter Angabe der jeweiligen Sterbere-
gisternummer die Angaben zu den
Todesursachen und -umständen auf
den Leichenschauscheinen. Die Über-
mittlungen erfolgen elektronisch, so-
weit die technischen Voraussetzun-
gen hierfür geschaffen sind. Bei der
elektronischen Übermittlung ist ein
dem Stand der Technik entsprechen-
des Verschlüsselungsverfahren zu
verwenden; daneben hat die Daten-
übermittlung in der erforderlichen
Qualität nach Maßgabe der in der öf-
fentlichen Verwaltung verwendeten
offenen Standards zu erfolgen. Nach
Aufforderung des Hessischen Statisti-
schen Landesamtes bessern die Ge-
sundheitsämter fehlerhaft erfasste
Angaben nach. Zur Qualitätssiche-
rung erfolgt neben der elektronischen
Datenübermittlung monatlich der
Versand des für das Hessische Statis-
tische Landesamt vorgesehenen Blat-
tes des Leichenschauscheins auf dem
Postweg.

§ 29b

Übermittlung bei berechtigtem 
Interesse und zu wissenschaftlicher

Forschung

Das Gesundheitsamt kann auf An-
trag im erforderlichen Umfang Aus-
künfte aus dem Leichenschauschein
erteilen, Einsicht gewähren oder Ab-
lichtungen davon aushändigen, wenn

1. die antragstellende Person ein be-
rechtigtes Interesse glaubhaft
macht und kein Grund zu der An-
nahme besteht, dass durch die Of-
fenlegung schutzwürdige Belange
der oder des Verstorbenen oder
der Hinterbliebenen beeinträchtigt
werden, oder

2. die antragstellende Person die An-
gaben für ein wissenschaftliches
Forschungsvorhaben benötigt und

a) die verstorbene oder die be-
stattungspflichtige Person der
Datenverarbeitung zuge-
stimmt hat oder

b) das öffentliche Interesse an
dem Forschungsvorhaben das
Geheimhaltungsinteresse der
oder des Verstorbenen und
der Angehörigen erheblich
überwiegt und der Zweck der
Forschung nicht auf andere
Weise oder nur mit unverhält-
nismäßigem Aufwand erreicht
werden kann

und unverzüglich nachdem es der
Forschungszweck gestattet, durch
Anonymisierung oder Pseudony-
misierung sichergestellt wird, dass
schutzwürdige Belange der oder
des Verstorbenen nicht beein-
trächtigt werden.“

16. In der bisherigen Überschrift zum
Dritten Abschnitt wird das Wort
„Dritter“ durch das Wort „Vierter“ er-
setzt.

17. In § 32 wird die Angabe „2020“
durch „2025“ ersetzt.

18. Die Anlagen 1 bis 6 werden aufgeho-
ben.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. März 2019 in
Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt Art. 1
Nr. 1 Buchst. c und Nr. 13b am Tag nach
der Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 23. August 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t  

B e u t h
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Artikel 11)

Das Gesetz über die Metropolregion
Frankfurt/Rhein-Main vom 8. März 2011
(GVBl. I S. 153), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. 
S. 618), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt
geändert:

a) In der Angabe zu § 7 werden die
Wörter „Planungsverband als“ ge-
strichen.

b) Die Angabe zu § 23 erhält folgen-
de Fassung:

„§ 23  Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten“

und die Angabe „§ 24 Inkrafttre-
ten, Außerkrafttreten“ wird gestri-
chen.

2. In der Präambel werden in Satz 1
nach dem Wort „sozialen“ ein Kom-
ma und die Wörter „klimagerechten,
ressourcenschonenden, nachhalti-
gen“ eingefügt.

3. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 5 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt.

b) Als Nr. 6 bis 9 werden angefügt:

„6. bedarfsorientierte Entwick-
lung des Wohnungsbaus und
Mobilisierung hierfür geeig-
neter Wohnbauflächen,

7. ressourcenschonende Be-
schaffung von Trink- und
Brauchwasser,

8. Erstellung und Fortschrei-
bung eines regionalen Ener-
gie- und Klimaschutzkonzep-
tes,

9. Entwicklung und Umsetzung
gemeinsamer Digitalisie-
rungsstrategien.“

4. In § 5 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe
„Nr. 1 bis 5 dieses Gesetzes“ gestri-
chen.

5. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die
Wörter „Planungsverband als“ ge-
strichen.

b) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt ge-
fasst:

„Zur Förderung und Sicherung ei-
ner geordneten Entwicklung und
zur Koordinierung der kommuna-

len Zusammenarbeit besteht im
Ballungsraum Frankfurt/ Rhein-
Main der Regionalverband Frank-
furtRheinMain.“

c) In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„vom 23. September 2004 (BGBl. I
S. 2415), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 20. Oktober 2015
(BGBl. I S. 1722)“ durch „der Be-
kanntmachung vom 3. November
2017 (BGBl. I S. 3634)“ ersetzt.

d) In Abs. 4 Satz 4 und Abs. 5 Satz 4
werden jeweils die Wörter „und
Städtebau“ gestrichen.

6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 1 werden nach der An-
gabe „(GVBl. S. 590)“ ein
Komma und die Angabe „ge-
ändert durch Gesetz vom 
28. Mai 2018 (GVBl. S. 198),“
eingefügt.

bb) In Nr. 2 wird die Angabe
„Verordnung vom 31. August
2015 (BGBl. I S. 1474)“ durch
„Gesetz vom 15. September
2017 (BGBl. I S. 3434)“ und
die Angabe „27. Juni 2013
(GVBl. S. 458)“ durch 
„28. Mai 2018 (GVBl. S. 184);
die Aufstellung und Ände-
rung des Landschaftsplans als
Bestandteil des Regionalen
Flächennutzungsplans erfolgt
im Zusammenwirken mit der
Regionalversammlung Süd-
hessen“ ersetzt.

b) Als neuer Abs. 2 wird eingefügt:

„(2) Das Land gewährt dem Re-
gionalverband das kostenfreie
Recht, Geobasisinformationen
nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 des Hessi-
schen Vermessungs- und Geoin-
formationsgesetzes vom 6. Sep-
tember 2007 (GVBl. I S. 548), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 
3. Mai 2018 (GVBl. S. 82), und
Geodaten nach § 31 Abs. 1 des
Hessischen Vermessungs- und
Geoinformationsgesetzes der Lan-
desverwaltung für die Aufstellung
des regionalplanerischen Teils des
Regionalen Flächennutzungsplans
zu verwenden.“

c) Der bisherige Abs. 2 wird Abs. 3
und nach der Angabe „§ 1“ wird
die Angabe „Abs. 1“ eingefügt.

d) Die bisherigen Abs. 3 und 4 wer-
den die Abs. 4 und 5.

7. § 10 wird wie folgt geändert:

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main und

zur Änderung landesplanungsrechtlicher Vorschriften

Vom 24. August 2018

1) Ändert FFN 330-48



388 Nr. 18 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 3. September 2018

a) In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe
„2 bis 4“ durch „3 bis 5“ ersetzt.

b) In Abs. 2 Nr. 1 wird die Angabe
„Abs. 3“ durch „4“ und die Anga-
be „Abs. 4“ durch „Abs. 5“ er-
setzt.

8. § 13 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „drei“
durch „fünf“ ersetzt.

b) Folgende Sätze werden angefügt:

„Sofern innerhalb der Frist nach
Satz 1 eine Wahl nicht erfolgt ist,
kann das Verbandsmitglied in der
ersten Sitzung durch den Bürger-
meister (Oberbürgermeister) ver-
treten werden. Ist der Bürgermeis-
ter (Oberbürgermeister) Mitglied
des Regionalvorstandes, erfolgt
die Vertretung durch den allge-
meinen Vertreter des Bürgermeis-
ters (Oberbürgermeisters).“

9. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird aufgehoben.

b) Im bisherigen Abs. 2 wird die Ab-
satzbezeichnung „(2)“ gestrichen.

10. § 23 wird aufgehoben.

11. Der bisherige § 24 wird § 23 und die
Angabe „31. März 2019“ wird durch
„31. Dezember 2029“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen
Landesplanungsgesetzes

§ 9 Abs. 4 des Hessischen Landespla-
nungsgesetzes vom 12. Dezember 2012
(GVBl. S. 590), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 198),
wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Kartendarstellung des Regio-
nalen Flächennutzungsplans Südhes-
sen im Ballungsraum Frankfurt/Rhein- 
Main erfolgt ergänzend auch im Maß-
stab 1 : 50 000 oder, aufgrund überein-
stimmender Beschlüsse der Regionalver-
sammlung und der Verbandskammer des
Regionalverbandes FrankfurtRheinMain,
im Maßstab 1 : 25 000.“

Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 24. August 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t  

B e u t h

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
f ü r  W i r t s c h a f t ,  E n e r g i e ,

Ve r k e h r  u n d  
L a n d e s e n t w i c k l u n g

A l - Wa z i r

2) Ändert FFN 360-19



Nr. 18 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 3. September 2018 389

§ 1

Errichtung des Sondervermögens

Das Land Hessen errichtet ein Sonder-
vermögen „Universitätsbibliothek Frank-
furt am Main und Wohnraum- und Wohn-
umfeldförderung“.

§ 2

Zweck des Sondervermögens

(1) Das Sondervermögen dient

1. mit bis zu 105 Millionen Euro der Fi-
nanzierung eines Neubaus der Uni-
versitätsbibliothek für die Johann-
Wolfgang-Goethe-Universität Frank-
furt am Main,

2. mit bis zu 60 Millionen Euro dem Er-
werb von Grundstücken in der Stadt
Frankfurt am Main und hessischen
Teilen des Rhein-Main-Gebietes für
die Schaffung von bezahlbarem, ins-
besondere gefördertem Wohnraum
(Liegenschaftsfonds); die Grundstü-
cke können hierfür Dritten auch ver-
billigt zur Verfügung gestellt werden,

3. mit bis zu 35 Millionen Euro der
nachhaltigen Entwicklung von inno-
vationsorientierten und sozialen
Quartieren durch Zuschüsse für In-
vestitionen in die Infrastruktur des
Wohnumfeldes; § 56 des Finanzaus-
gleichsgesetzes vom 23. Juli 2015
(GVBl. S. 298), geändert durch Ge-
setz vom 25. November 2015 (GVBl.
S. 414), findet insoweit keine Anwen-
dung,

4. mit bis zu 5 Millionen Euro dem Er-
werb von Belegungsrechten an beste-
hendem Wohnraum,

5. mit bis zu 500 000 Euro der Förde-
rung des Erwerbs von Genossen-
schaftsanteilen durch Bedürftige,

6. mit bis zu 750 000 Euro der Errich-
tung und dem Betrieb einer landes-
weit tätigen Beratungsstelle „Ge-
meinschaftliches Wohnen“.

(2) Über die in Abs. 1 genannten Be-
träge hinausgehende Einnahmen des
Sondervermögens nach § 4 Abs. 1 Satz 1,
die nicht zur Deckung der Verwaltungs-
kosten des Sondervermögens benötigt
werden, dienen zusätzlich dem in Abs. 1
Nr. 2 genannten Zweck.

(3) Die Mittel des Sondervermögens
dürfen zusätzlich zu den im Landeshaus-
halt für dieselben Zwecke veranschlagten
Mitteln eingesetzt werden.

§ 3

Stellung im Rechtsverkehr

(1) Das Sondervermögen ist nicht
rechtsfähig. Es kann unter seinem Namen
im Rechtsverkehr handeln, klagen und
verklagt werden.

(2) Der allgemeine Gerichtsstand für
das Sondervermögen ist Wiesbaden.

(3) Das Sondervermögen ist vom übri-
gen Vermögen sowie von den Rechten
und Verbindlichkeiten des Landes ge-
trennt zu halten.

§ 4

Finanzierung, Verwaltung
und Anlage der Mittel

(1) Dem Sondervermögen fließen die
Einnahmen aus der Veräußerung der ehe-
mals als Sitz des Polizeipräsidiums Frank-
furt am Main dienenden landeseigenen
Liegenschaft in Frankfurt am Main, Fried-
rich-Ebert-Anlage 5 bis 11 und 13 bis 31
sowie Mainzer Landstraße 98 bis 104 zu.
Ausgaben, die im Zusammenhang mit der
Veräußerung entstanden sind, werden
vorab aus dem Verkaufserlös geleistet.
Das Land kann in das Sondervermögen
für den in § 2 Abs. 1 Nr. 2 genannten
Zweck weitere Mittel oder Grundvermö-
gen einbringen.

(2) Das Sondervermögen und dessen
Mittel sind nach den Grundsätzen der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu
verwalten. Die Kosten der Verwaltung
trägt das Sondervermögen; hierzu gehö-
ren auch die Kosten für die Inanspruch-
nahme Dritter bei zweckgebundenen
Maßnahmen.

(3) Die Verwaltung des Sondervermö-
gens für den in § 2 Abs. 1 Nr. 1 genann-
ten Zweck erfolgt durch das Ministerium
der Finanzen.

(4) Die Verwaltung des Sondervermö-
gens für Zwecke nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 bis
6 erfolgt durch das für das Wohnungswe-
sen zuständige Ministerium; es bedient
sich dazu der Wirtschafts- und Infrastruk-
turbank Hessen (WIBank) und wird er-
mächtigt, mit der WIBank eine Vereinba-
rung über die Abwicklung der Maßnah-
men zu schließen. Die Fachaufsicht ver-
bleibt insoweit bei dem für das Woh-
nungswesen zuständigen Ministerium.

(5) Rückflüsse aus Maßnahmen und
Erträgen des Sondervermögens fließen
diesem zu und sind zweckgebunden nach
§ 2 Abs. 1 Nr. 2 zu verwenden.

§ 5

Wirtschaftsplan

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des
Sondervermögens werden in einem Wirt-

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
über das Sondervermögen „Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und 

Wohnraum- und Wohnumfeldförderung“*)

Vom 22. August 2018

*) FFN 44-7
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schaftsplan veranschlagt. Der Wirtschafts-
plan ist in Einnahmen und Ausgaben aus-
zugleichen. Er bestimmt sich für die Jahre
2018 und 2019 nach der Anlage zu die-
sem Gesetz und wird in den Folgejahren
dem Landeshaushalt als Anlage beige-
fügt.

(2) Eine Kreditaufnahme für das Son-
dervermögen ist nicht zulässig.

§ 6

Jahresrechnung

(1) Das für das Wohnungswesen zu-
ständige Ministerium stellt zum Schluss

eines jeden Haushaltsjahres die Jahres-
rechnung des Sondervermögens auf.

(2) In der Jahresrechnung sind der Be-
stand des Sondervermögens einschließ-
lich der Forderungen und Verbindlichkei-
ten sowie die Einnahmen und Ausgaben
nachzuweisen.

§ 7

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 22. August 2018

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e r  F i n a n z e n

D r.  S c h ä f e r

Anlage
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